
Vollziehungs-Rath

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 2 (1800)

PDF erstellt am: 21.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



Man ànnirt sick ben I. «. Seh» «n Aern, u»b be,
alle» Postämtern. 14z.

D»ê ?lbo»»enie»t stir 78 ?!»»>»iern oder stir ei-, Vier
telstchr ist in Bern 4 Fr. und ausser Ver» vostirc»
>> Franken.

Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Den 2i Vendemläre IX.Montag, den iz Okt. 1800. Zweytes Quartal.

An die Abonnenten.
Da mit dem Stück, l î 6, das zweyte Quartal des

neuen S ch w. Republikaners zu Ende geht,

so sind die Abonnementen ersucht, wann sie die Fort-
fttzung ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abon-
nement für das dritte Quartal mit 4 Fr. in Bern,
und mit Fr. postfrey ausser Bern, zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Exemplare um bcygcseztr
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu « Fr.
Supplement dazu - Fr.
NeneS helvetisches Tagblatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, c Band, 4 Fr.
Neuer schweizerischer Republikaner Quartai r und - jedes

zu 4 Fr.
Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlnngen finden,

sollen in einigen Supplcmmthcfttn nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup
plemente gefunden hat. Man pr'unnnerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey den Herausgebern oder bey I. A. OchS.

Von den Registern zu obigen Sammluiiaen sind biSdahili
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatt S erschienen -. die übn-
Zen sollen nachfolgen.

Vollzichungs- Rath.
Beschluß vom 4. Okt.

Der Vostziehungsrath, nach angehörtem Bericht
seines Finanzmimsters über das LiquidationSgcschäft
des Klosters Einsiedeln im Canton Waldstättcn;

In Erwägung, daß es höchst nothwendig ist, nicht
nur den ganzen Statmn des Klosters Einsiedeln und
die Ressourcen von dieser so wichtigen Besitzung genau
zu kennen, sondern auch die langst gewünschte Ord,
nung in die Administration derselben zu bringen;

In Erwägung, daß zu diesem Ende das Liquida,
tionsgeichäst oo n Kloster Einsiedeln einem eigenen hiezu
aufzustellenden Commissair zu übertragen sey, auf des-

sen Einsichten, Lokalkeniitnisse und Rcchtschass.nheck
die Regierung das nöthige Vertrauen haben kann ;

b c sch l ic ß t:
1. Das Liqnidationsgcschäst vom Kloster Einsiedeln

werde einPN besondern Commissair übergeben;
und hiczu sey der Bürger Leonhard Abeck von Stei-
ne», gewesener Landschrciber von Bellenz ernannt.

2. Dieser Commissair soll unter der unmittelbaren
Aussicht des Bürgers Sutcr, Distrittsstatthalter
von Schwyj, und nach den ucmlichen Weisungen
arbeite», die ihm das Finanzministerium ertheilen
wird, dem auch die Resultate seiner Untersuchn»-
gen und Arbeiten zugesandt werden sollen, um sie

der Regierung vorzulegen.

z. Der Finan.u ..,'ister soll jenen Beamten, in deren
Fach und Geschäftskreis die Liquidation einschlägig
ist, den Befehl ertheilen, der Commißion alles
Sachdienliche an Handen zu geben.

4. Dem Finanzminister sey die Bekanntmachung und
Vollziehung dieses Beschlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 7. Okt.
Der Vollziehungsrath — auf das Ansuchen dcS

Distriktszer.chts von Obersestigen, Cant. Bern, daß
der Sitz der Distrikisbchörden von Amsoldungen nach
Thierarchcrn oder Blumenstei» verlegt werden mögte;

In Erwägung, daß Amsoldingen an dem äussersten
Ende des Distrikts gelegen, wohin keine gute Straße
führt; tzaß der dortige Gasthof das einzige zur Ver-
sammlung des DistriktSgerichtcs angemessene Gebäude,
vom Dorf aber selbst entfernt ist;

In Erwägung, daß diese Unbequemlichkeiten, die
Amsoldingen zum Hauptorte des Distrikts durchaus
untauglich machen, schon im Februar 1799 eine Pe.
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tition on die gesetzgebenden Räthe um Verlegung des e

Sitzes der Behörden veranlaßt, worauf aber bis heute 5

keine Antwort erfolgt ist; l

In Erwägung/ daß eine provisorische Vorkehrung/
wodurch jenen Ungemächllchkeilen abgeholfen wurde,
unumgänglich und dringend noihwcndig ist;

In Erwägung endlich,, daß Thicrarcher», die zum

Sitze der Distriklsbehördcn nörhigen Bequemlichkeiten

darbietet und wegen seiner Lage zum Hauptorle mehr

geeignet ist :

Räch angehörtem Bericht des Ministers der innern

Angelegenheiten — beschließt:
i. Der Sitz der Authoritäteu des Distrikts Oberfefli-

gen, werde von da nach Thierarchern so lange

verlegt, bis das Gesetz über diesen Gegenstand enl-

schieden haben wird.
Dem Minister des Innern sey die Vollziehung
des gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 8. Okt.
Der Vollzichungs-Rath — Erwägend, daß das

Joch welches die von der französischen Armee verbrannte

Ziegel -Bn'iek zu tragen hatte, dem Lauf der Liuth
und der Schiffahrt von jeher hinderlich war;

Erwägend, daß die Gemeinde Wallcnstatt und die

Vcrwaltungskammer des Cantons Linth aus den glei-

-chen Ursachen dessen Abbrechuug Erlangen;
Räch angehörtem Bericht seines Kriegsministers —

b eschl ießi:
1. Das in dem Bette der'Linth befindliche Joch,

weiches die Ziegelbrük ehemals trug, soll abgebro-

chen und die Pfähl seines Stoffs ausgezogen werden.

2. Dem Kriegsminister ist die Vollziehung des gegen-

wärtigcn Beschlusses aufgetragen und die Ausla-

gen mit denen Geldern so für sein Ministerium
bestimmt sind, zu bestreiken,

Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 8. Okt.
Der Vdllz, Rath — nach angehörtem Bericht seines

Ministers der Wissenschasie» über die Vorstellung des

Erziehungsraths des Cantons Argau, daß der Staat
diejenigen 278 Fr. 1/2 btz, bezahlen möchte, welche

n-ach Mittheilung einer beträchtlichen Anzahl Exempla-

rien von a, b c Büchern und gestochenen Vorschrift
ten unter die Landschulen, weniger einqiengen als der

Werth der von ihm vertheilten Exemplarien beträgt;
Erwägend., daß der Erziehnngsrach, in Hoffnung

eines bessern und schleunigern Absatzes, einen solchen

Abgang nicht voraussah, und die Verleger auch nicht
länger im Schaden gelass.» werde» können —

beschließt:
1. Der Minister dec Wlssciistbaftcu ist beauftragt, auf

Rechnung der ihm gesetzlich bewilligten : 00,000 Fr.
jene 273 Fr. 1/2 btz mit Dringlichkeit aus dem
Schatzamte zu erheben.

2. Der Erziehnngsrach des Cantons Argau wird bc-
voltmächligc, die für die vertheilte» Exemplarien
»och ferner eingehende Summe zu Prämien für
Schullehrer, die sich als die Gmeu auszeichnen,
zu verwenden. Folgen die. Unterschriften.

Gesetzgebender Rath8. Okt.
Fortsetzung.

Folgender Antrag eines Mitglieds wird der Finanz
commißion überwiest'« :

Bürger Gesetzgeber! Der Verkauf von National,
gittern im gegenwärtigen Augenblick wird in den mei,
sten Gegenden für die- Nation nachtheilig seyn. Die
Rückstände der öffentliche» Beamten müssen bezahlt
werden; man wollte eine allgemeine Maßregel hiefür:
die Bezahlung durch Activschuldtttel konnte nicht allgc-
mein angewandt werden, deßwegen nahm das bctrcft
sende Gesetz ausschließlich die erstere, obgleich schädliche
Manier an. Nun sehe ich hierin keine Schlnßrichtig.
ttit, daß eine an sich vortheilhaste Maßregel darum
gar nicht angewendet werden soll, weil sie nicht allge.
mein anwendbar ist. In einigen Eantonen nun sind
Nationalgütcr auf dem Verkaufstablean, deren Ver-
ànsserung vom gröstcn Nachtheil ist, während sich in
den gleichen Cantoncn Activschulden vorfinden, deren

Anwendung den uachiheiligm Verkauf verhindern würde.

Ich trage also darauf an, daß die Vollziehung berech-

tigt werde, in denjenigen Cantonen, wo es ohne grosse

Schwierigkeit geschehen kann, den als rückständig er-
klärten Gehalk der össmtlichen Beamten, ganz oder

zum Theil in Staatsschuldtiteln abzahlen zu lassen.

Eine besondere Commißion erstattet folgenden Be-
richt, dessen Antrag angenommen wird:

„Eure Commißion, der Ihr die Botschaft des

Vvllz. Raths vom 15. Sept. nebst dem Bericht des

Ministers der auswärtigen ^ingelegeuheikeu über d n
Instand der in österreichische Kriegsgefangenschaft ge-

ralhencn helvetischen Eliten zur nähern Erdaurmg
überwiest» habet, hat diese Schriften in ihrem ganzen

Inhalt geprüft und gefunden, - daß unsre Vcllzichurg
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sich um die Befrcyung der Unglücklichen mit all jener

Sorgfalt und Anstrengung angenommen hat/ die die

Wichtigkeit des Gegenstands und die traurige Lage
der braven Valcrlandsvcrthcidigcr erfvdcrte. Eure
Commißion hat euch also auf die gegebene Vcrsiche-

rung der Vollziehung — die gemachten Schritte zur
Auswechslung jener Gefangenen zu wiederholen und
sich durch keine Hindernisse ermüden z» lassen —
hierüber keine weitern Vorschläge zu geben.

Indeß da in der Note des Ministers, die schweize-

rifchen Emigranten hauptfächlich angeklagt sind/ die

Befrcyung und Rückkehr dieser braven Republikaner

verhmbert zu haben / hat sich eure Commißion aus

Nengicrde die Actenstücke, auf denen der Bericht des

Ministers beruhet, vorlegen lassen und mit.Schauder
ersehen, daß die Auswechslung dieser Unglücklichen

zum 4tcnmale von den Emigranten hintertrieben wor-
den ist. -— Um euch nun selbst B. G. und ganz Hcl-
vetien von diesen niederträchtigen Handlungen der Emi-
grauten zu überzeugen, schlägt euch eure Commißion

vor, den Vvllz. Rath einzuladen, euch eine Abschrift

von jenen sämmtlichen Actcnstücken zu übermachen. "
Der Autrag eines Mitglieds „ daß beschlossen wer-

den möchte, künftighin keinen Kesctzvorschlag bekannt

werden zu lassen, sonder» die öffentliche Vckanutma-

ctm.g auf Gesetze und Décrété allein einzuschränken",
wird der Commißion über das Reglement des Rathes
überwiesen, mit dem Auftrag in 8 Tagen zu berichten.

Folgender Bericht der Unlcrrichtscommißion wird
in Berathung und hernach angenommen :

B- G- Sie haben Ihrer Unterrichtscommißion eii e

mit verschiedenen Beylagen begleitete Botschaft des

Vollz. Raths vom 24. Herbstmonat überwiesen, worin
die Schwierigkeiten auseiuandcrgesezt werden, die sich

zwischen der Gemeinde Weggis und den Gemeinden

Viznan und Greppen, die als bisherige Filialen von

Weggis, zu Anfang des vorig n Jahrs von den gstzg.
Räthen die Bewilligung erh ellen, jede auf ihre eigene

Kosten eine eigne Pfarrey, doch ohne Nachtheil ihrer
Mutterkirche, zn errichten, erzeugt haben — und

durch die der Voll;. Rath eine gesetzliche Erklärung

jms Ausdrucksohne Nachtheil der Mutter-
kirch e verlangt.

Die Filialen, die unter diesem Vorbehalt zu Errich-
tung eigener Pfarreycn berechtigt werden, glauben,
darunter sey bloß der N ach t h ei l der Mm t ter-
k-i r ch e als Kirche oder Inhaberin eines Kirchenguts,
nicht der Nachtheil d e r E i n g e p f a r r te n des

Hanplorts verstanden. Sie denken die Muktcrkirchê'
wäre bevortheNr, wenn die Filial zum Beyspiel die

Herausgabe ihres Amhcils am Kirchcngut, an Para-
menten, Glocken, Kirchen silder te. verlangen würbe;,
dagegen glauben dieselben aber, sie seyen nach Eeeich.
lung einer eigenen Pfarre nicht mehr gehalten, der

Multcrkirche zu den Kosten ihres Kirchen -, Thurm-,
Pfarrhos- oder Kirctihofbaues oder zu andern Ausga-
den, die ans die Kiechenangchörigcn verlegt und nach'
Haushaltungen beygetncben werden müssen, wenn das'
Kirchcngut nicht mehr zureicht, ferner etwas beyzu-
stcuren. — Die Mmterkirchen aber, welchen derglei-
chen Trennungen nie gefallen, behaupten, unterbeut'
Ausdruck: ohne Nachtheil der Mutterkirche, werbe
eben auch die mehrere Belästigung der Perwnen, wel-
ehe bey selber als Pfarrgcineindc zurückbleiben, per-
standen.

Wenn nun der Gcsitzgebcr das Begehren einer Fft
lial, um Errichtimg einer eigenen Pfarrey, nur in dem '
Fall bewilligen kann und wird, wann er sich überzeugt

hat, daß der Mutterkirche hinlängliches Kirchengnt
und Angehörige übrig bleiben, um die Obliegenheiten
des Unterhalts sowohl ihrer Geistlichen als dcr Bauten-
zu bestreuen, so scheint alsdann klar zu seyn daß
dcr Ausdruck: ohne Nachtheil der Mmterkirche —
nicht mehr auf die Personen der Multêr'gemeinde ge-

hen, sondern lediglich ans das Vermögen dcr Mutter-
lirche als Besitzerin paffen kann. Wann in solchen'

Fällen tue Filialen auf alle ihre Ansprüche an Kir-
chengnt n. s. w. sreywillig Verzicht thun so wäre es'
offenbar eine höchst unbillig ihnen aufgeladene Last,-
wenn sie iezt und fernerhin die Kirchcnausgaben einer-'

ihnen fremd gewordenen Kirche sollten tragen helfen.-
Diese Grundsätze auf die Filialen VizmO und

Greppen angewandt, crgicbl sich ans dem Berichte-
des Ministers der Künste und Wissenschaften: l)5aß>
die Gemeinde Weggis ein hinlängliches Kirchengut'
sammt beträchtlichen Bniderfchastsgelbern und eine'

ganz n ue Kirche, wohlbestcllte Pfrundhäufer nebst-

vielen,-Paramenten und Silber bestzt und noch immer-'
bey 900 Seelen zählt, daß also die Erlaubniß in-'

Greppen und Viznan, wo schon Filialkirchew und''
besoldete Kapläne waren, Pfarreycn zu errichte»,'
wegen Gefährlichkeiten des Weges in die Mutterkirche
zur Winterszeit und ans andern Gründen mit gutem'
Vorbedacht gegeben werden könnte. 2) Daß die Ke<-

mcmde Weggis kein Recht mehr hat nachdem Grew"
pen «nd Viznan förmlich aus ihren Antheil am Kir-'
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chengut der Multerkirche Verzicht thaten, lind also

dieser Multerkirche durch Errichtung eigner Pfarrcyen

kein positiver Nachtheil gebracht wirb, zu fodern, daß

Greppcn und Viznau auch die übrigbleibende Kirchge-

zneinde Wcggis vor negativen, Nachtheil, den ihre

Glieder etwa wegen grössern Beysteuren Haben könnten,

mittelst fortwährender Beysteuren sicher stelle» sollen.

B. G! Sie haben bereits beschlossen, künftige

Bewilligungen zu Pfarreyerrichtungcn nur nach vorge-

gangcnen sorgfältigen Prüssungen und nach angehörten

Befinden der jedesmaligen Miillcrkirchen zu ertheilen;

Sie werden mithin auch kümlig sich der, ungleicher

Auslegung fähigen und daher zu Streitigkeiten Anlaß

gebenden Ausdrücke : „ ohne Nachtheil der Mutterkirche,

und: ohne Nachtheil eines dritten" nicht ferner bedienen.

Ihre Commlßlvn glaubt darum, es sey izt nur
nöthig, in den bestehenden Gesetzen diesen Ausdruck

da zu erläuteren, wo aus seiner ungleichen Auslegung

Schwierigkeiten entstehen. >

Ausser den Gemeinden Viznau und Grcppe», befindet

sich die Gemeinde Wallcnschwyl, C. Baden, dieu»-

teem r;. Jcnner 99 gesetzliche Bewilligung zu Errich-

lung einer eignen Pfarrcy erhielt, in ganz ähnlichem

Falle. Sie haben Ihrer Uulerrichtscommißlon eine

Petition der Gemeinde Boßwyl vom 24. Sept. d.I.
überwiesen, die als Urkwche, von Waltenschweil jährliche

Gebühren an Pfarrer, Sigrssr, an Kirchcnunterhalt,

u. s. w. begehrt, und Euch V. G. um Erläuterung
Euers Gesttzes bittet.

Eure Conimißlon schlägt Euch folgenden Décréts.

Entwurf vor:
Der gesetzgebende- Rath — auf die Botschaft des

Vollzieh. Rathes vom 24, Sept., und nach ange-

horten, Bericht seiner Commißiou des öffentlichen Un-

terrichts.

In Erwägung, daß die Gemeinde Viznau, Cant.

Luzern durch das Decret vom 19. Ienner ,799, die

Gemeinde Treppen C. Luzern durch das Decret vom

8. März 99, endlich die Gemeinde Waltenschwyl E.

Baden, dnrch das Decret vom Ienner 99, die

Bewilligung erhielten eigene Pfarrcyen auf ihre eigene

Kosten, jedoch ohne Nachtheil ihrer Urpfarrkirchcn zu

errichten;

In Erwägung, daß indem diese Gemeinden auf alles

Vermögen, welches ihren Multerkirche» als Besitzerin,

neu zukommt, ftcywillig Verzicht thun, sie das Be,
ding erfüllt haben unter welchem sie ihre Bewilligun-
gen erhielten — verordnet:

Die Gemeinden Viznau und Greppcn, Cant. Luzern
und die Gemeinde Waltcnschwyl, Canton Baden,
sind nicht verpflichtet zu Kirchenaiisgaben ihrer Mut,
terkirchcn, die bey unhiiircichendem Kircheugut auf
die Kn'cheliangehvrigen verlegt werden, beyzusteuern^
Der Beschluß soll in ; verschiedene abgetheilt werden.
Das Gutachten der Fmanzcommißion, betreffend den

Verkauf des Nationalguis zu Oßingen (S. das. S, ?ö6),
wird in Berathung und der Antrag der Verwerffmig
dieses Verkaufs, wird angcnvmmeu.

Raths, an ClavcIS Stelle.
Folgende Vorschlagsliste wird verlesen:

Lülharo schlägt vor : Louis Christin, Advokat v. Zverdon.
De Saussure Alt - Bürgcrm. von

Lausanne.
Herrenschwand —à Phlup Rämy von Frcyburg.

^Barras, Gxsen. v. da.
Badoux )Devevey, Epsrnator, v. da.
Schlumpf — — AI. öeedmg von Schweiz

Todter von Hcyden.
Mittelholzer Toblcr von Hcyden.

Kustor äitr. Rhcmegg.
Barras, Epseiiator.

Usteri I- M. Mohr von Luzern.
Fußly — Cantonsstatthalter Trutlmann von

Lüthi
Küßuacht.

Gemeinm. Glutz von Soloihurn.
ExnilUlster Zellncr von da.

Koch Pidoux, Acc. publ. du Leman.
Ausset, Admiii. im Leman.

Muret Sccrelan, Représentant.
Bourgeois, dito.

Graf Kustor, ältr. von Rheinegg.

Gmür
Meßmer, Chef dc Bat.
Bourgeois, Crrepresentant.
Germaim, dito.

Atlcnhofer Baldiuger, Verw. von Baden.
Welti, Distr. Statth.

F.: scher — .— Carlen, Epsenator.

Davel, Schaffner zu. Cully.
Lang Dcrtvaz, Verw. von Wallis.

Deriedmatten,Cantonsrichter v. da
Stockar Pfystcr, Obcrcinnchmer v. Schafh.
Pshffer Mohr von Luzern.

Durch geheimes und absolutes Srimmcnmchr fällt
die Wahl auf den B. Saussure, Alt-Bürger«
meister von Lausanne. (Die Forts, folgt.)
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Der mue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag, den 14 Okt. 1800. Zweytes Quartal. Den 22 Vendemiäre IX.

Gesetzgebender Rath. 7. Okt.
Fortsetzung.

Der Vollz. Rath übersendet das Verzeichniß der im

C- Linlh zu Bezahlung der Rückstände der Gehalte der

öffentlichen Beamte» zu verkaufenden Nationalgüter.

Hs wird der Finanzcommiß-on überwiesen.

Gesetzgebender Rath, 8. Okt.
Präsident: Anderwerth.

Die Abfassung des Gesetzvorschlags über Theilnahme
der Nationalgüter an den Gcmeindsausgabe» wird,
angenommen. (S- denselben S. 588 Der erste

Art. allein wird in seinem Anfang folgendermaßen

abgeändert:

»Die in einem Gememdsbezieke gelegenen Natir-
nalgüter, welche die Nation nicht von Staatswegen,
sondern als Privateigenthum bcstzt, sind" u. s. w.

Auf den Antrag der Polizeycommißion wird folgende

Botschaft an den Vollz, Rath angenommen:
Laut Decret vom 29. Merz 1799 ist einer Anzahl

von zo in der Nähe von Rothenburg Canton Luzern

gelegenen, aber sonst anderswo ciugcpfarrten Höfen

bewilligt worden, sich mit der Pfarre und Mumzipa-
lität Rothenburg zu vereinigen, jedoch ohne Nachtheil

ihrer Nrpfarren und Gemeinden, wenn dieselben billige
und gerechte Anfoderungen an sie zu machen hätten.

Wie nun aber aus den lczthin durch Sie V. Vollz.
Räthe erhalrncn Schriften erhellet, so haben nicht alle

Einwohner dieser Höfe die Sache fo verstanden, wcß-

wegen mehrere sich nie mit Rothenburg vereinigen

wollten, sondern schon vom April 1799 an, eine be,

sondere unter dem Namen von Rothenschwyl bestehende

Munizipalität bildeten. Weiter entstanden denn daraus

mancherley Mißverhältnisse und unbeliebige Austritte

zwischen diesen benachbarten Ortschaften, so daß in
der That, wie Sie in Ihrer Botschaft v, 29. Sept.
lczthin wohl bemerken, irgend etwas zur Beruhigung
und Zufriedenheit jener Gegend wird gemacht werden
müssen.

Der gcsitzgeb. Rath will auch recht gern das sei.

nige dazu beytragen; um es aber mit Sachkenntnis;
thun zu können, ist ihm ein mehrerer Aufschluß nöthig,
als er aus den ihm Übermächten Schriften schöpfen
kann. Er will daher unter deren Zurücksendung Sie
B. Vollz. Räthe eingeladen haben, über folgende
Punkte Bericht, einziehen zu lassen:

1. Wie viele dieser Höfe wirklich noch mit der Mu-
nizipalilät Rothenburg vereinigt seyen und mit
derselben vereinigt zu bleiben wünschen? mit der
Anzeige: ob dieselben alle an einander stoßend
seyen oder ob der eint oder andere sich durch an-
ders denkende Höfe von dem Munizipalttätsbezirk
von Rothenburg abgeschnitten befinden?

2. Wie viele Höfe hingegen eine von Rothenburg
unabhängige Munizipalität unter dem Namen vyu
Rothenschwyl bilden möchten und wie stark die
Zahl ihrer sämmtlichen Aktivbürger seyn würde?

z. Ob, im Fall deren Zahl gar zu klein seyn würde,
sie sich nicht verstehen würden mit dem nabe gele-

gcnen Emmcn eine gemeinsame Munizipalität
auszumachen und ob die von Emmcn dessen zu-
frieden wären?

4. Ob nicht, im Fall keine solche Trennung ans
gütlichem Fuße erhalten werden könnte, diese

sämmtlichen Hofbesitzer wieder mit einander verei-
niget werden könnten, um unter sich eine eigene
besondere Munizipalität zu bilde», oder ob die
Trennung so vorzunehmen wäre, daß jeder Hof zu
der Munizipalität seines Kirchspiels verlegt würde?
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Aus diesen Fragen sehen S.ie B Voll;. Rathe,
daß der gesetzg. Rail) nichts mehr wünscht, als eine

solche Verfügung treffen zu können, die dem Wunsch

und dem Interesse dieser Bürger angemessen seyn möchte.

Er will Sie daher einladen, ihm hierin behülflich zu

serm und somit durch die Cantons- und Orlsbchürden
die erfoderlichen VcreinbarungSvcrsnche vorgehen zu

lassen. Sollte denn aber kein gütlicher der Lage der

Sachen angemessener Vergleich zu Stande gebracht i

werden können, so will der gesttzg. Rath nebst einer ^

bestimmten Antwort auf jene Fragen, zugleich auch

Ihre auf weiter einzuholende Berichte gegründete Vor-
schlage zur zweckmäßigsten Bcylegung dieses Geschäfts

erwartet seyn.

Auf den Antrag der gleichen Commißion werden

folgende zwey ihr übergebene Geschäfte der Fmanzcom-

mißion überwiesen:

1. Begehren der Gemeinde Auw, Canton Baden,

ihre Gemeindgütcr vertheilen zu dürfen vorzüglich zum

Besten der ärmer» Classe, (Nov. 1798.)
2. Zweyte Petition von Bürgern der gleichen Ge-

meind, Wiederholung des obigen Begehrens und An-

zeige vermeinter Mißbräuche in Benutzung des Weid-

gangs und der Bcholzungsrechte zum Vortheil der

Reichen, so wie in fast ausschließlicher Verlegung der

Gcmeindslasten auf eben diese Gemeindgütcr. (April
iZos,

Ad ac ta gelegt werden auf den Antrag der

Polizeycommißion, folgende Gegenstände:

1. Vorstellungen der Gemeinde Promasens, Cant.

Freyburg gegen die Vertheiln»»; der Gemeindgüler-und

ein dahin abzielendes Gesetz. (Juni >799.)
Zweyte ssetiiicn der gleichen Gemeinde Okt. 99)

Wiederholung il? er ersten Gründe, mit Anzeige daß

die Schwierigkeiten bey der Veriheilung sich häufig

kinfindcn und mir der Bitte, ein Gesetz zu gebe»,

welches, wenn li' Vcrîheilung vcr sich gehen müsse,

bestimme, anf wclche Art und Weise dieselbe Statt
haben soll?

2. Die ärmer» Einwohner und Bürger der Gem.

Bärschis, C. Linth, beschweren sich (Dec. 98) über

denunbilligen Genuß ihrer Gemeindsgüter, und namcnt-

Zich i) ihrer Alp, zu welcher zwar alle gleiches Recht

hätten, die aber von den Reichen mit vielem, von

den Armen aber, mit wenigem oder gar keinem Vieh

bcsczt werde; alldieweil Zaunnngs - und andere

dergleichen Beschwerden von allen gemeinsam oder aus

der. Gemcmdskasse bestrilten würden ; g) des gemeinen

Rieds Paschwan, welches bis zur Alpfahrt nur von
denen benuzi werde, wclche Pferde auf die Berge treibe»;
und z) der Gemeinen Allment, die auch fast ausschließ-
lieh von den Reichen benuzt werde.

B. Käfermann uttd inindcrbegüterte Bürger von
Lcuzigeii, C. Bern, berichten unterm 2. Iennec 1799,
nur die Reichen können Häuser bauen und benutzen so

einzig die Waldungen, indem sie das Holz aus diesem

Genuindgut nehmen; der Arme gcnlesse nichts. Man
soll daher die Waldungen theilen oder die Reichen an-
halten, das Holz von d.'? Gemeinde zn kaufen und das
erlöste Geld unter alle zu vertheilen. Die Gemcinds-
kosten werden nicht durch Auflagen und Teilen bestrilten,
sondern aus den Gemeindsgillern, wcßwegen dann die

Armen eben so viel wie die Reichen dazu beytragen:
man soll darum die Gemeindsgüter vertheilen.

4. Aermere Einwohner von Icgenstorf, C- Bern,
beschweren sich unterm z. Ienner 99 gegen die Satzimg
von 6z, nach welcher nur die Rechtsjamenbcsitzer fast
alle Gemeingüter für sich haben ; die ärmere Classe aber

von allem Milgenuß verdrängt werde. Sie verlangen
Wiederherstellung ehemaliger Rechte.

(Die Forts, folgt.)

Inländische Nachrichten.

Uebersicht des Kriegsschadens, den der Can-
ton Zurich vom Jahr >798 und dem
damaligen Emzng der fräntlschm Trup-
pen an, bis zum End des Jahrs 1799
getragen hat.

Die Hülfsgestllschaft in Zürich hat durch zwey ihrer
verdienstvollen Mitglieder, die BB-Dr. Hirzel und

Hs. Rud. Werdmüller, diese höchst mühsame

und wichtige Arbeit aus den von der Verwaliungs-
kanimer zusammengesammeltea Akten, zu Stande gc-
bracht. Die ausführlichen Tabellen erscheinen im 7ten

Heft der Höpfnerschen Monatsschrift. Wir hebe» in-
deß hier eine» Theil der Vorrede aus und geben einen

Auszug derjenigen Tabelle, die die Generalübersicht
alles Kriegsschadens enthält.

Die ganze Darstellung erscheint in l 5 Tabellen:
jede Tabelle umfaßt einen ganzen Distrikt, enthält >c>

Haupt-Rubriken und diese geben an:
Die 1. die Namen

°

der Ortschaften', versteht ' sich
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